
Mein Name ist Viktor N. Ich mache 
mich gerade auf den Weg zu meinem 
Anwalt, der mir von der Hotline der 
ARAG Rechtsschutzversicherung empfoh-
len wurde, um mich beraten und über wei-
tere Maßnahmen informieren zu lassen. 

Worum geht es? Ich habe mein Auto in 
der Nähe einer Kreuzung abgestellt. Lei-
der genau an einer Stelle, wo man nicht 
dürfte. Aber ich hatte es eilig und nur kurz 
was zu erledigen. Ich war gerade ein paar 
Meter von meinem geparkten Auto ent-
fernt, als ich es krachen hörte. Und, als ich 
mich umdrehte, sah ich gerade noch, wie 
sich ein Mann auf meiner Motorhaube  
liegend aufrichtete. Natürlich war auch 
gleich die Polizei da und protokollierte den 
Unfall, nahm Zeugenaussagen auf, ver-
maß und fotografierte die Unfallstelle.

Der Radfahrer war, bevor er in mein 
Auto krachte, mit einem anderen Rad- 
fahrer zusammengestoßen, wobei dieser, 
ungeachtet dessen, was er verursacht hatte, 
einfach davonfuhr. Nun hat mir der Fahr-
radfahrer angedroht mich zu verklagen, 
weil sein Fahrrad durch den Unfall beschä-
digt und er verletzt wurde. 

Wie wird das ausgehen?
Im Regelfall ist der Schaden bei einer 

Schadenersatzforderung durch die KFZ-
Haftpflichtversicherung gedeckt. Sollte 
der Radfahrer eine Schmerzensgeldforde-
rung vor Gericht einbringen, bekommt 
Viktor N. von ARAG anwaltliche Hilfe 
zur Seite gestellt, die für die kompetente 
Unterstützung in so einem Fall dringend 
notwendig ist.

Welche Sicherheit bietet eine Rechts-
schutzversicherung?

Im geschilderten Fall handelt es sich um 
eine Forderung, die durch eine KFZ-Haft-
pflichtversicherung gedeckt ist. Sollte im 
Zuge des Verfahrens auch ein Strafprozess 
anhängig werden, so ist Viktor N. als Ver-
sicherungsnehmer einer Rechtsschutzver-
sicherung, die den Straf-Rechtsschutz im 
Fahrzeug-Rechtsschutz einschließt, sicher. 
Er kann für die Erstberatung einen An-
walt beiziehen und die Versicherung über-
nimmt die Kosten für den Rechtsbeistand 
und die Gerichtskosten.

Einen ähnlichen Sachverhalt musste der OGH zu GZ 
6 R 249/04m-13 vom 24.02.2005 entscheiden.  
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